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Gummersbach

  

Sn 3 Gutenbergstraße" BEGRÜNDUNG
_ 1.Änderung und Ergänzung (Sportplatz) und Aufhebung des Bebau- nn

NNr. nn im ungberech der 1. Änderung und Ergänzung

           

azu den Realisierung des Gewerbegebietes "Qutenbergstnaße" mußte der bis :
‚dahininRebbelroth existierende Sportplatz aufgegeben werden.DerTurnverein

_____Rebbelroth hat sich daraufhin jahrelang um die Genehmigung für eine nue
_ ____Sporteinrichtung (Sport- bzw. Bolzplatz) im Bereich der Eisenbahnstraße be-
______müht. Dieses Anliegenistaus verschiedenen Gründen in der Vergangenheitaber
. immer wieder gescheitert. Ein zuletzt. vorgelegter Planungsvorschlag des TV.
—_ mn _Rebbelroth zur‚Errichtung eines Sportplatzes kann ohne Bedenken der unteren
_______Landschaftsbehörde und der oberen Bauaufsichtsbehörde genehmigtvr,

ies auf der de einesan x te karde, ..
 

 

2 Verfahren

au Rat. hat. desheib am 1: 07. 1986 |denAulsiellunusteschlüß für den Bebauungs-
m 2DlanNr.78, 1. Änderung und Ergänzung, und für eine gleichzeitig erforderliche
» ‘oderung des Flächennutzungsplanes. beschlossen. Dasich im Rahmen der Entwurfs-

de Par kung.die Notwendigkeit für eine Erweiterung des Geltungsbereiches erge-
ben hat, hat der Rat in seiner Sitzung am 23.09. 1986 einen ‚neuen Aufstellungs-

| u für ein erweitertes Plangebiet, gefaßt. .

                                                  

  

  

e .ntwürfeder 8. Änderung des Flächennutzungsplanes und der.1. Anderung und.
nn gänzungdesBebauung Kiaties Nr. 78 sind der Öffentlichkeit durch Aushang in
nm de Zeitvom08.10.-22.10.1986 (einschließlich) vorgestellt worden. Den Nach-
oo ‘gemeinden und den Behörden und Stellen, dieTräger öffentlicher Belange

Zeit. nm. 09. sa. 22, 10. Ines zur en
;eN worrden. —n

 

 

  

ernsind nach er Bürger- und Gchördenbete liging zunschet
_ weiterbetrieben worden, da zum einen eine Abstimmung mit der Bundesbahn
ich des Überwegesund zum anderen eine Befreiung von der im Plangebiet be-
enVerordnungzum Schutze von Landschaftsteilen bzw. Teilaufhebung dieser

nung erforderlich war. Die Abstimmung mit der Bundesbahn unddaraus resul-
Maßnahmen konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Der Regierungs-

ident Köln hat mit. Verfügung, vom23.12.1987 die Aufhebung der Landschafts-
omfür den eltungbrcich desa in Aussicht

 

 

 

an ngsausschuß ki in seiner.situ am 25, 01.1988|über des Ergebnisder
örden- undBürgerbeteiligung beraten und beschlossen. Soweit die eingegange-

inwendungen und Vorschläge berücksichtigt werden konnten, sindsie inden
der l. Anderung und ganzuns, des Sebanundplenes Nr. 78eingearbeitet.

tder Stadt hat. in seiner Sitzung.am 16. 03.1988. die Offenlegung der 8. Än-
ung desFlächennutzungsplanes und der >Änderung und Erganzung des Bebau-
p anes Nr.18 beschlossen. nn. oo

of enlageder Pläneaa 25.04. - 25.05.1988 (emsensenen

    
Nachbargemeinden ssowiedie!Behörden. und Stellen.die rer öffentlicher Be
ind,sarden mit Schreiben vom 21. 03. 1988über gsainformiert.

ee

   



3.Geltungsbereich und Lage de Plangebietes:

ee Plangebiet.‚befindet sichunmittelbar. südlich der Eutenberdetreße mie
_ reich des Wendekreises und östlich der Bebauung an der Eisenbahnstraße. Es be-
__inhaltet im Norden die bereits durchden Bebauungsplan Nr. 78erfaßte Bahnli-

nie Dieringhausen-Olpe sowiedie daran. anschließende Böschung. Über denGel-
_ _tungsbereich des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 78 hinaus umfaßt die 1. Än-
derung und Ergänzung die sichsüüdlich andie Eisenbahnlinie und die benachsene
Büschung befindlichen Wiesen in einer Tiefe von 100-120 m.

ı. Planungsrecht1iche Situationee

BerlFlächennutzungsplan der Stadt Gummersbach von 1983 stellt den Bereich des ge-
plantenSportplatzesals Fläche für die Landwirtschaft, ‚allerdings mit dem Sym-
de 'Bolzplatz' dar. Aufgrund der noch nicht feststehenden Lage undderrelativ.

geringen Größe der Sportanlage ist seinerzeit auf eine flächige Darstellung als
_____6rünfläche verzichtet worden. Innerhalb der Fläche für dieLandwirtschaft sind

_ ferner die Hochspannungsleitung, die Hauptwasserleitung sowie die Grenzeds
 Landschaftsschutzgebietes nachrichtlich dargestellt Die Eisenbahnlinie und die

ie begleitende Böschung sind als Flächen für en nachricht] ich übernom-
en bzw. als Grünflächen dargestellt. nn . en 2

benBebauune splan Nr. 78, nthält log. die Flächen für Bahnan] agen als nach-
.ı chtliche Übernahme und setzt die Böschung als nahe mit der Zneckbestin-

mung "Immissicnsschutzpflanzung' ‚fest.

on. che Grenze der Grünfläche ist.zugleich die Grenze des Dicherisen, Bebau-.
lanesund. die nördlicheGrenze eines Landschaftsschutzgebietes, für dasdie

Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Gebiet des Oberbergischen Krei-
vom 30.08.1972" gilt. Da die angesprocheneGrenze bis1969 Stadtgrenzewar,

Bebauungspläne Nr. 1 und la "Art und Maß der baulichen Nutzung" für
zungsbereich nicht. Für den amgerungsber ieh sind sie nee durch

denBebauungsnlan Nr.78enMarden.

he. am Fuß, des das Aare esle fonds ichenzuaes,. der. hier
a h Norden sanft abfällt. Die mittlere Höhe des Plangebietes beträgt rund 215m

Soweit es bisher demLandschaftsschutz unterliegt, umfaßt es Weideland
n von Süd nach Nord verlaufenden Siefen. Die Eisenbahnlinie trennt das

Unft ige Sportplatzgelände vom Talboden des |. derhier als na
nn 2 .

reund Ergenzunsdes Birne verfolgt das Ziel, die
srechtlichen.azur egeines vereinseigenen sportplat-
zu schaffen (siehe: Anlaß).

Begründung der Planinhalte

De Zielsetzung entsprechend.beschränkt. sich die 1. Änderung und rostzune des.
. ungsplanes Nr. 78 aufdie Festsetzung von Freiflächen mit Pflanzbindungen
& een sowie Verkehrsflächen und nachrichtliche Ibernahren. 



1.1 Grünfläche Umissionsschutzpflanzuna)

MeFestsetzung einer privaten rü nachemit der Zweckbestimmung. er eine Im
missionsschutzpflanzun-g wird, denbisherigen Festsetzungen entsprechend,bei-

behalten. Sie erstreckt sich auf einemit Gehölzen bestandene Böschung bzw.
 Hangkante südlich der Eisenbahn und dient der Abschirmung.des Gewerbegebietes

 Gutenbergstraße vom Auen meEisenbahn erde.

12 Srünf äche (Sportplatz)

Der rnverein Rebbelroth wird den Sporipleiz als vereinseigene Anlage auf
einem städtischen Grundstück errichten, das der Stadt im Rahmen des Flurbe-.

_ _reinigungsverfahrens Eckenhagen zugeteilt worden ist. Dieses Grundstück wird

Kae, a nn en —.

13 Ausschlußbau icher Anla en

Mit Rü keicht auf die,Lage ie geplanten Sportnlatzes. inder freien Land-
‚schaft.wird zur MinderungdesEingriffs vorgeschrieben, daß Gebäude wie Club-
heime nicht errichtet werden dürfen. Da der Sportplatz nur fußläufig von der

_ Sutenbergstraße aus erschlossen werden soll, wird darüber hinausdie Anlage
vonStellplätzen und Garagen innerhalb der für den Sportplatz vorgesehenen
_Grünflächeausgeschlossen.Die Zweckbestimmung der die Eisenbahn begleiten-

. nnenerforcen. einenaAa

e on en Falls derBetreiber den Bau einer an
echt, wird hierin eine für denBetrieb des Sportplatzes wichtige

__ funktionale Ergänzung gesehen. Da sie auch das Landschaftsbild nicht beein-
trächtigen würde, werdendie beabsichtigten Festsetzungen insoweit beibehal-
ten. Schließlichsollen Anforderungen an den Betrieb einer Fieelichtanlege |
dem no.vorbehalten bleiben.

. 7. 4 Pf anzbindung en für Grünflächen

Die Belange des Natur- und Londschaftsschutzes, dienatü Plichen Gegebenhei-
as Landschaftsbild erfordern es, Festsetzungen zur Erhaltung von

. Strauchbeständen beiderseits des nachrichtlichübernommenen Gewäs-
sers zu treffenund die Bepflanzung der bei der Anlage des Sportplatzes ent-
stehenden Böschungen mit standortgerechtenLaubgehölzen vorzuschreiben. Der
notwendige Immissionsschutz erfordert die Erhaltung der Schutzpflanzung. Aus
ökologischen und landschaftsästhetischenGründenwird die Erhaltungsver-
Beh ung auf Laubgehölze beschränkt. Nadel gehöölze sind, wenn sie en

werde durch Laubgehölze zu ersetzen.

Gestaltungsvorschriften.

Bebauungsplan getroffenen Gestaltungsvorschriften für den Sportplatz
len sicherstellen, daß das Landschaftsbild unddie andschaft als Erho-

ungsraum nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt werden.

Verkehrsflächen

Der ge a Sportplatz wird im süiden durch. einen Mirtschetfsueg tangiert, der
die Eisenbahnstraße in Rebbelroth mitder Straße "Im Weidenbruch" in Derschlag
verbindet. Da die genannten Straßen nicht in der Lagewären, den Zu- und Ab-
gangsv erkehr eineseeaufzunehmen und| außerdem dieagie 



ee Verkehrs den Bewohnern in den Hohngebieten beiderseits dieser Straßen
_ Nicht zuzumuten wären, erfolgt die Erschließung über das Gewerbegebiet Gu-

_ tenbergstraße und von hier aus us nn einen bestehenden und inzwi-
schen gesicherten Fußweg- Bahnlbersan,

Kraftfahrzeugekönnen aufden zwischen der. Butenbergstnade und der isenhehn.
angelegten Stellplätzen abgestellt werden. Da diese Stellplätze zugleich als
Wanderparkplatz. dienen sollen,wird vorgeschrieben, daß mit der Anlage des

Fußwegeverbindung. süüdlich verlaufenden
.  Sirtschaftsweg herzustellen ist, _ ee

1.7 Immissionsschutz

Zwischen dem im1 debailungsplan Ne 78 ee nescizten Allgemeinen.Wohngebiet
_ ander Eisenbahnstraße und dem vorgesehenen Sportplatzverbleibt eine Fläche

_ für die Landwirtschaft in einer Mindestbreite von 70 m und damit ein Schutz-
abstand. Der Sportplatz wird über das Gewerbegebiet an der Gutenbergstraße

_ erschlossen. Deshalb wird davon ausgegangen, daß der Sportplatz keine nach-
| een Au Kkungen auf das Wohngebiet.Eisenbahnstraße. haben wird.

;In während:
____der Auslegungerörtert worden. Das GAA hat daraufhin am 08.06.1988 mitge-

teilt, daß Anregungen und Bedenken nicht vorgebracht werden. Damit kann un-
terstelltwerden, daß die Belange des neeiasmeit au eichend

| berüSi sind. nn . en | nn

» Anordnung netfergehender aktler Lärmschutzvorkehrungen in um.von Wä1-
len oderWänden und ihre Festsetzung imBebauungsplan wäredarüber hinauswer
genihrer nachteiligen Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht zu vertre-
ten. Schließlich besteht im Baugenehmigungsverfahren die Möglichkeit, durch
Auflagen, die denBetrieb des Sportplatzes betreffen, weitergehende Anforde-

| nn zu stellen, soweit dieseoelie sein sollte. |

22adesrnNW in der derzeite oietoen ss eine
j ung von ee und Bebauungsplänen nicht mehr

ächst auch die Grenze des Lan jschaftsschutzgebietes nach der

vom 30. 08.1972" nachrichtlich übernommen. De Aufhebung des Land-
TSschutauehiätes.hat die Stadt mit,‚Schreibenvom 02. 1987 beantrast.

ei_meinem Dezernat 35 aentden ergänzenden ni
de r ren (a 



hatdie Untere Landschaftsbehördemit Schreiben vom 19.01.1988 Stellunggenommen:

a den vorliegendenBepflanzungsplan, den dieStadt als er Unerdnungspl n Werte,

"Gegen den Bepflanzungsplan N aus ee Sichta
sätzlich‚keine Bedenken. . a

Der landschaftsfremde und Brlichfge Silberahorn ist durch den Becganeın er
 pseudoplatanus) zu ersetzen,aedie Ken durchdie use
(Alnus incana). nn nn nn

Weitere detaillierteanzuedAusgleichsmaßnah.
men Siefenrenaturierung, |Magerrasen undPflegevorgänge - können. erst mit dem
qualifizierten Bauplan zum Baen ig gemacht.werden. nn

_ Mit Seren vom 25.05.1988 hat der Übeekreiearntor mitesteitt. daßder u
bauungsplanentwurf den ‚Forderungen der Unteren Landschaftsbehörde entspricht,

_ und festgestellt, daß gegen die von der Höheren Landschaftsbehörde in Aussicht
_ gestellte Aufhebung der Landschaftsschutzverordnung keineBedenken bestehen,
___senn der Grünordnungsplan und eine zusätzliche wasserbauliche Auflagebezüglich
der Führung der Drainageentwässerung des Sportplatzes ohne Beeinträchtigung

____Äbernommen werden. Der Oberkreisdirektor hat darum gebeten, dieder Stadt vor-.
Stellungnahme RBN vom 239. .08. als Anregungen und gedenken zu

_ behandeln.
ar RBN nndem ausgelegten Bebauungsplanentwurf Anregungen oder Bedenken.

2 vorgetragen. Dievom RBN inseiner Stellungnahme anden Regierungspräsi-
_ denten Köln vom 29.08.1987 zur beantragten Aufhebung der Landschaftsschutzver-

ordnung vorgetragenen Anregungen und Bedenken sind durch Festsetzungen, die der
_ _ __ Bebauungsplanentwurf vorsieht, ausgeräumt, soweit sie nach 8 9 BBauß einer

_____ Pplanungsrechtlichen Regelung zugänglich sind. Soweit die Anregungendes RBN
als Festsetzungen in denBebauungsplan übernommen werden können, bedarf

8 einer Regelung durch geeigneteAuflagen im Baugenehmigungsverfahren.Diese |
Vorgehensweise entspricht der Stellungnahme der Unteren sangschaft Denörerde von
9.2. 1988 mn des en vom 20. 08. en

—ı_ Naßnahnen.und Kosten

Die erforderlichen hödengrdnenden.Maßnahmen.werden im Rahmen des Flurbereini-
 gungsverfahrens Eckenhagen vollzogen. z
Nach Einbau der mit derBundesbahnlereinbarten Sicherungsanlage für die Fußgän-
ger am Bahnübergang hat die Stadt keine weiteren Maßnahmenzu treffen, nn

Die Stadt stellt demTurnverein Rebbelrothdas ihr zugeteilteGrundstück: ie
dieAnlage des Sportplatzes zurVerfügung.Sie gewährt dem Turnverein zur Er-
‘ichtung des Sportplatzesııin H6jhe von 150.000DM.WeitereKosten
ntstehen‚der Stadt Richt. an en _

 


